
Tilgungsfristen, Überlagerungsfristen, 

Hemmungsfristen 
- alles Begriffe, mit denen man als Laie wenig anfangen kann.

Allerdings können gerade diese Begriffe schnell zu Problemen führen und die 
Fahrerlaubnis gefährden; manchmal bedeutet dies sogar die Gefährdung der 
beruflichen Existenz. 

Die meisten Führerscheininhaber gehen davon aus, dass alle Punkte nach Ablauf 
von 2 Jahren automatisch erlischen. 

Tilgungsfrist 

Hemmungsfrist

Überlagerungsfrist 

bedeutet, nach Ablauf der Tilgungsfrist (2 oder 5 Jahre, ggf.10 
Jahre) werden die Punkte gelöscht. 

 bedeutet, kommen innerhalb der Tilgungsfrist weitere Punkte 
hinzu, wird die Tilgungsfrist gehemmt. Bisherige Punkte und neue Punkte 
addieren sich ab diesem Zeitpunkt und werden für weitere 2 ggf. 5 Jahre 
gespeichert. 

bedeutet, das die Punkte nach Ablauf der Tilgungsfrist für 
ein weiteres Jahr registriert bleiben. Dies deshalb, falls kurz vor Ablauf der 
Tilgungsfrist eventuell weitere Delikte begangen wurden die noch nicht 
rechtskräftig sind. Durch Widersprüche die ggf. nicht zum Erfolg führen kann man 
deshalb die Addition der Punkte nicht verhindern.    

Das ganze System wird rechnerisch dann besonders kompliziert, wenn 
Punkteeinträge mit einer Tilgungsfrist von 2 und 5 Jahren gemischt erfasst 
werden. Wenn dann noch in den Tilgungsfristen weitere Delikte hinzukommen, ist 
die Verwirrung komplett und die Gefahr groß plötzlich vor ungeahnten Problemen 
zu stehen. 

Grundsätzliche Informationen

So einfach ist es jedoch nicht!

Bereits ab 4 bis maximal 8 Punkte sollten Sie an einem Aufbauseminar für Punkteabbau 
teilnehmen. Denn zu diesem Zeitpunkt bekommen Sie bei einer freiwilligen 
Seminarteilnahme noch 4 Punkte in Flensburg gelöscht. 

Ab 9 Punkten, können Sie Ihr Konto immerhin noch um 2 Punkte reduzieren.

Wenn Sie jedoch 14 Punkte haben oder diese überschreiten, wird die Teilnahme an 
einem Seminar von der Fahrerlaubnisbehörde verpflichtend angeordnet. Punkte 
werden jedoch dann, trotz des Besuchs des Seminars, nicht mehr gelöscht. Sie 
retten durch die Teilnahme lediglich Ihren Führerschein!

Sollte Ihr Konto in Flensburg 18 Punkte erreichen, schützt die Teilnahme an dem 
verpflichtenden Punkteabbauseminar (ab 14 Punkten) Sie nicht vor dem Verlieren 
Ihres Führerscheins! Ab 18 Punkten in Flensburg wird Ihre Fähigkeit zum Führen 
eines Kraftfahrzeuges in Frage gestellt und Ihre Fahrerlaubnis für alle 
Fahrerlaubnisklassen demnach entzogen!

Das Punktesystem

Handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist!

Ihr Kind möchte den „Führerschein mit 17“ machen und Sie möchten die 

Begleiterfunktion übernehmen? 

Sie haben zu viele Punkte?

Sie sind Firmeninhaber und mehrere Kraftfahrzeuge sind auf Sie 

zugelassen? 

Sie haben Mitarbeiter im Außendienst auf die Sie keinesfalls verzichten 

können?

Begleiter müssen mindestens 30 Jahre alt sein und dürfen nicht mehr als 3 Punkte in 
Flensburg haben. 

Durch die freiwillige Teilnahme an einem Punkteabbauseminar können Ihnen bis zu 4 
Punkten gutgeschrieben werden. Somit erfüllen Sie, trotz vorangegangener kleinerer 
Sünden, die Voraussetzungen um als Begleiter Ihres Kindes eingetragen zu werden. 

Sofern Verstöße Ihrer angestellten Fahrer nicht exakt zu zuordnen sind, greift die 
sogenannte Halterhaftung. Die Folge, Sie als Firmeninhaber bekommen Halterpunkte 
in Flensburg eingetragen. Besonders gravierend kann dies ausfallen, wenn einer Ihrer 
Fahrer beispielsweise ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und man Ihnen aus 
diesem Grund Fahrlässigkeit unterstellt. 
In diesem Fall können Ihnen Punkte in einer Größenordnung eintragen werden, bei 
der Sie als Halter Ihre persönliche Fahrerlaubnis schnell und manchmal sogar sofort 
verlieren.

Durch Punkte in Flensburg könnte leider genau dieser Fall schneller eintreten als es  
Ihnen lieb ist. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die Möglichkeit Punkte rechtzeitig 
und freiwillig abzubauen. 

Ablauf eines Punkteabbauseminars

Das Seminar besteht aus 5 Abschnitten die sich wie folgt gliedern:

Seminarsitzung 135 Minuten
  1 Testfahrt gemeinsam mit 2 weiteren Teilnehmern (gesamt 135 Minuten)
  3 weitere Seminarsitzungen zu je 135 Minuten 

Es erfolgt KEINE Prüfung, jedoch ist die vollständige aktive Teilnahme 
Voraussetzung!

Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens 6 Personen, maximal 12 Personen, 
Seminare finden i.d.R. am Abend statt, die Testfahrten i.d.R. Samstags. 
Die Seminartage müssen auf mindestens 2 Wochen, maximal 4 Wochen verteilt 
werden
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